
 

 

Förderung der Reisekosten sowie Unterkunft- und Verpflegung  für Teilnehmer/Innen für den 
FUEV-Kongress 2010 

 
Vorbehaltlich Bewilligung durch das des Bundesministerium des Inneren gelten folgende 
Regelungen:  
 
Die Reise- und Unterbringungskosten werden erst nach dem Kongress per Überweisung rückerstattet. Die 
Überweisungsgebühren tragen die Teilnehmer. 
 
Die FUEV behält sich vor, die zu zahlenden Reise- und Unterbringungskosten mit nicht gezahlten 
Mitgliedsbeiträgen zu verrechnen.  
 
Die Unterbringung findet im Regelfall in Doppelt-Zimmern statt. 
 
 
Die Teilnahme am FUEV-Kongress wird für TeilnehmerInnen aus nachfolgenden Ländern 
wie folgt unterstützt: 
 
• TeilnehmerInnen aus Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Kroatien,  
 Tschechien Ungarn, Rumänien und Bulgarien: : Förderung von 70% der Übernachtungs- und  
 Verpflegungskosten im Hotel für eine/n Vertreter/in pro Mitgliedsorganisation 
 
• TeilnehmerInnen aus Albanien, Aserbaidschan, Georgien, Serbien, Montenegro, Kasachstan, 
 Kirgistan,  Mazedonien, Russische Föderation, Moldawien, Usbekistan und die Ukraine::  
 Förderung von 100% der Übernachtungs- und Verpflegungskosten im Hotel für einen Vertreter 
 pro Mitgliedsorganisation und Förderung der Reisekosten für eine/n Vertreter/in vom  
 Heimatort nach Ljubliana in Höhe von maximal bis zu 300,00 €  
 
Weitere Voraussetzung:  
• Anmeldung erfolgt eigenständig über das Hotel Union / www.gh-union.si 
 
• Gewährung der Förderung bei Anwesenheit vor Ort und Teilnahme an 80 % des Kongresses 
 
• Zahlung des Mitgliedsbeitrages für das Jahr 2010 
 
• Für Nicht-EU und GUS: Reisekosten-Kalkulation im Vorfeld an congress@fuen.org einreichen 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Jan Diedrichsen 
FUEV-Direktor 
 
 
 


